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sprechende finanzielle und technische Unterstützung ftIr die 
Verbesserung der Thmsitsysteme dieser Länder zu gewähren: 

3. ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, in Zusammenarbeit mit den in dieser 
Resolution genannten zustiIndigen internationalen und regiona
len Organisationen die Möglichkeit zu untersuchen, im 
Rahmen der vorhandenen Finanzmittel und unter Mitwirkung 
anderer interessierter Staaten ftIr die vor kurzem unabhllngjg 
gewordenen BinnenentwicklJlngslllruler in ZentraIasien und die 
ihnen benachbarten Transitentwicklongs!llnder ein regiona1es 
Symposium über Verkehrs- und Transitfragen in der Region 
abzuhalten, sobald die in Ziffer 1 erbetene Jlmfassende Ana
lyse und Studie abgeschlossen ist und bevor die Generalver
. sammlung sich auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung mit dieser 
Frage befaßt; 

4. ersucht den Generalsekretär der Handels- und Ent
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen, zur Vorlage an 
die Generalversammlung auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung 
einen Bericht über die Durcbfllhrung dieser Resolution 
auszuarbeiten. 

92. PlenarsIIvmg 
19. Dezember 1994 

49/103. EmIIhnmg und landwfrtsehaftllche EntwiekIung 

Die Generalversammlung, 

in Bekr4ftlgung der Wichtigkeit und unverllnderten GOltig
kelt der Erklärung über internationale wirtschaftliche Zu
sammenarbeit, insbeanndere über die Neubelebung des Wnt
schaftswachstum und der Entwicklung in den Entwicklungs
llindem'o, der Internationalen Entwicklungsstrategje ftIr die 
Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen", der 
Neuen Agenda der Vereinten Nationen ftIr die Entwicklung 
Afrikas in den neunziger 1abren18

, des Aktionsprogramms ftIr 
die neunziger 1ahre zugunsten der am wenigsten entwickelten 
Länder'9, der Verpflichtung von eartagena6, der Agenda 21' 
und der verschiedenen Konsensvereinbarungen und -überein

.1dInfte, die im Rahmen der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung verabschiedet wurden, 

sowie in Bekrliftlgung ihrer Resolutionen 4512CY1 vom 
21. Dezember 1990. 47/149 vom 18. Dezember 1992 und 
47/193 vom 22. Dezember 1992. 

in der Erkenntnis. daß die SiißwassetnlSSOurcen in immer 
mehr Ländern knapp werden und daß es notwendig ist, die 
Nahrungsmittelproduktion in den Entwicklungslllndern zu 
erhöhen, zum Teil durch bessere Bewässerung und die Be
wirtschaftung der Wasserressourcen in einer ftIr den landwirt
schaftlichen Anbau geeigneten Weise, und in diesem Zu
sammenhang betonend, daß den von der Kommission ftIr 
bestandflihige Entwicklung vereinbarten Fragenkomp1exen 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muß, lns
besondere den Fmgenkomp1exen in Ziffer 139 des Berichts der 
Kommission über ihre zweite Thgung411. 

sowie in der Erlu",ntnls. daß es geboten ist, 1aufende 
Projekte lIIDzngesta!ten und zu verbessern und knappe Wasser
und Bodenressourcen durch bessere Bewässerung und die 
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Bewirtschaftung der Wassmressourcen in einer ftIr den land
wirtschaftlichen Anbau geeignetM Art und Welse zu erhalten, 

betonend. daß es geboten ist, die BeschlUsse der Kommis
sion ftIr bestandflihige Entwicklung voll 'IIDZlISemm, und 
insbesondere die Wichtigkeit der Arbeiten anerkennend, die 
die Kommission auf dem Gebiet der Siißwasserressource 
durchfflhrt, 

mit Besorgnis 1/OChdrIJcklich daratif hinweisend, daß 
Hunger und Mangelernihrung in zahlreichen LIIndern, inslJe.. 
sondere in Afrika, zugenommen haben, 

in Bekrliftlgung ihrer Verpflichtung. zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Frauen in lllndlichen Gebieten 
beizutragen, in Anerkennung der entscheidenden Ro11e, die sie 
in der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelproduktion 
spielen, 

die Notwendigkeit unterstrelcIumd die auf dem Gehiet der 
Ernllhrung und der Landwirtschaft IJItigen Organisationen und 
Organe des Systems der Vereinten Nationen mit ausreichenden 
Mitteln auszustatten, damit sie ihr Mandat erfIlllen können, 

in der ErIr8nntnIs. daß es notwendig ist, die Nahrungs
mittelproduktion und die Produktivität des Nahrungsmittelsek
tors in den Entwicklungs11Indern durch geeignete Po1itIken 
anzuregen, die der Agenda 21. insbesondere Kapitel 14. voll 
Rechnung tragen, und ein bestandflihiges wirtschaftliches 
Umfeld zu gewllbrleisten, so auch ein offeneres Handels
system, das dem Autbau eines 1ebensflihigen Agrarsektors und 
größerer BmlIhrungssicherheit förderlich ist, 

1. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretllrs über die Nahrungsmittelproduktion, nament
lich auch llber agroindastrielle &zengnisse, internationale 
Märkte ftIr Agrarprodukte und ~e Bmmgnisse und die 
weltweite Ernllhrungssicherheit': 

2. stellt mit Besorgnis fest, daß die insgesamt bereit
gestellten Ressowcen ftIr die Entwicklung des Nahrungsmittel
und Agrarsektors in den Entwicklungslllndern ungeachtet der 
gewaltigen Herausforderungen auf dem Gebiet der landwirt
schaftlichen Entwicklung und der Ernl!Immgssiche weiter 
zurl1ckgegangen sind: 

3. forrJert die intemationale Gemeinschaft nachdrlicklich 
auf, der Entwicklung des Nahrungsmittel- und Agrarsektors in 
der Entwicklungsagenda hohen Vorrang einzuriIumen und zur 
Unterstützung einer bestandflihigen produktiven Landwirt
schaft und der BmlIhrungssicherheit in den EntwicklnDg8-
lllndern auf nationaler. bilateraler und multi1ateraler Ebene 
Mittel zu mobilisieren: 

4. er1diJrt, daß eine Steigerung der Nahrungsmittel
produktion und die Verbesserung des Zugangs einkommens
schwacher Menschen in den EntwicklungslUndero zu Nah
rungsmitteln zur Linderung der Armut und zur Beseitigung der 
Mangelernlihrung beitragen und mithelfen werden, den 
Lebensstandard dieser Menschen anzuheben: 

5. stelltfest. daß die im Rahmen der Schlußakte über die 
Ergebnisse der multilateralen Handelsverhandlungen der Um
guay-Runde erzielten ObereinkiInfteB eine GruruDage ftIr die 
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Einleitung einer Reform des Agrarhandels geschaffen haben 
und wichtige Auswirkungen auf die Entwicklung der Nah
rungsmittelproduktinn, der agrolndustriellen Erzeugnisse und 
der intematinnalen Märkte fIIr Agrarprodukte und ttopische 
Erzeugnisse sowie auf die weltweite Ernlibrungssicherheit 
haben werden; 

6. fonJert alle Länder, insbesondere die entwickelten 
Länder, nachdrilcklich fllif, verstärkte Anstrengungen zu 
unternehmen, um ein gfInstigeres internationales wirtschaftli
ches Umfeld, insbesondere ein offeneres AgrarhandeJssystem, 
zu schaffen, das die NahnmgsmitteJproduktion und die Pro
doktivität des Nahnmgsmittelsektors in den Entwicklungs
\lindern anregt, und betont in diesem Zosammenhang, daB es 
gilt, die in der Schlußakte der Uruguny-Runde enthaltenen 
Obereinkonfte dringend voll umzusetzen; 

7. nimmt mit Genugtuung KenntnIs von den Anstrengun
gen, die die in Rom angesiedelten Otgane auf dem Gebiet der 
. Ernlibrung und der Landwirtschaft, die EmlIImmgs- und Land
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, der interna
tionale Fonds fIIr landwirtschaftliche Entwicklung und das 
Welternlihrungsprgramm, einzeln und gemeinsam unterneh
men, fordert diese Organisationen auf, ihre Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der ErnIlhrung und der Landwirtschaft ZU 

verstärken, Insbesondere auch mit dem Entwicklungspro
gramm der Vereinten Nationen, und begrllßt die Programme 
dieser Otganisationen, die auf die Nahnmgsmittelproduktion 
zur Herbeifllhrung von ErnIlhrungssicherheit in Ländern mit 
niedrigem Einkommen und Nahrungsmltteldetizit ausgerichtet 
sind, insbesondere auch die Einleitung von zwei Sonderpro
graromen der ErnlIhrungs- und Landwirtschaftsorganisation; 

8. mißt der Hilfe besondere Bedeutung bei, weIche die 
ErnlIhrungs- und Landwirtscbaftsorganisation der Vereinten 
Nationen den Entwicklungsllindero im Lichte der Schlußakte 
der Uruguny-Runde und im Kontext des Beschlusses der 
Uruguny-Runde über MaBnaJunen im Zusammenhang mit den 
möglichen nachteiligeoAuswirkungen des Refwmpxognunms 
auf die am wenigsten entwickelten Länder und die Netto
oahrungsmittelimporteure unter den Entwicklungslilndero bei 
der Umgestaltung ihrer Grundsatzpolitik sowie bei der tech
nischen Hilfe gewlibrt; 

9. fonJert die internationale Gemeinschaft nachJrUcklich 
fllif, der Förderung und Neubelebung des Wirtschaftswachs
toms und einer bestandfähigen Entwicklung In den Entwick
IungsIlindern besondere Aufmerksamkeit zu schenken, indem 
sie unter anderem fIIr eine stärkere Diversifiz!erung des Nah
rungsmittel- und Agrarsektors sorgt und sich Insbesondere auf 
die agroindustrielle Wrrtschaft der Entwicklungs\linder kon
zentriett; 

10. bittet die Organisationen und Organe des Systems der 
Vereinten Nationen und die auf dem Gebiet der Emlibrung und 
Landwirtschaft tätigen multilateralen Flnanzinstitotionen, die 
Anstrengungen der Entwicklungsländer beim Aufbau kleiner 
und mittlerer Agroindustrien und Geoossenschafteo und bei 
der Verbesserung der Modalitäten fIIr die Verarbeitung, den 
1l:ansport, die VetteiJung und die Vermarktung Ihrer Nah
rungsmittel und sonstigen Agrarprodukte zu unterstützen; 

11. begrllfJt den erfolgreichen Abschluß des Übereinkom
mens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüsten
biIdung in den von DflITe oder Wüstenbildung schwer betroffe-

nen Ländern, insbesondere in Afrika" und gibt der Hoffnung 
Ausdruck, daB das 'Übereinkommen die Untetstfltzung der 
Internationalen Gemeinschnft fIIr die Lösung des wichtigen 
Problems finden wird, dem sich Insbesondere Afrika auf 
diesem Gebiet gegenübersieht, und unterstiltzt in dieser 
Hinsicht unter anderem den Beitrag, den die EmlIhrungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und der 
Internationale Fonds fIIr landwirtschaftliche Entwicklung zur 
Bewllltigung des Problems der Bodendegradation in Afrika 
leisten, und bittet die genannten Otganisationen, die Auswei
tong Ihrer Programme auf andere hiervon betroffene Regionen 
in Erwägung zu ziehen; 

12. fonJert die :mstllndigen Organisationen und Organe 
des Systems der Vereinten Nationen, die mnIti1atera1eo FI
nanzinstitotionen und die nichtstaatlichen Organisationen 
nachdrllcklich fllif, ihre Anstrengungen im Hinblick auf eine 
umfassende Bewertung der Sfißwassmessourcen zu vet'
stlIrkeo, um die Verfllgbarkeit dieser Ressourcen und den v0r
aussichtlichen kiInftigen Bedarf zu ermitteln und die Probleme 
aufzuzeigen, mit denen sich die Generalversammlung auf Ihrer 
Sondettngung 1997 auselnandeJ:setzen sol\; 

13. ersucht die Organisationen und Otgane des Systems 
der Vereinten Nationen und die multilateralen FinanzInstitotio
nen, interessietteo Entwicklungsllindero bei der Ausarbeitung 
und Umsetzung von einze1staatlicheo WasserpoUtiken und 
-~gien bebiltlich zu sein; 

14. bittet die Regierungen, die internatinnalen Organisa
tionen und gegebenenfaIIs die wissenschaftlich-technischen 
Organisationen, die bestandflibige NotzuDg von Wasser fIIr die 
Erzeugung von Nahrungsmitteln und die IlindIiche Entwick
lung durch eine effizientere Nutzung von Wasser fIIr die 
Bewlisserung in den Entwicklungs11indern, Insbesondere auf 
dllrflicher Ebene, zu fördern; 

15. ersucht die zustiindigeo regionalen und internationalen 
Organisationen, den Entwicklungs11indern bei ihren Koopera
tiOß!1bemllhungen auf dem Gebiet der Erhaltung, der bestand
fähigen Nutzung und der integrietteo Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen bebilflich zu sein, und unterstreicht die 
Notwendigkeit der vollinhaltlichen DorchffIhrung der Be
schlüsse der Kommission fIIr bestandfilhige Entwicklung, 
insbesondere was die Sflßwasserressourcen betrifft; 

16. begrifJt die Beiträge, die die MngIiedstaaten zu der 
Vtetteo Wiederauffilllung der MitteJ des Internationalen Fonds 
fIIr landwirtschaftliche Entwicklung angekOndigt haben, und 
bittet in diesem zusammenhang die Länder, soweit noch nicht 
geschehen, zu erwägen, ihre Beitriige so bald wie möglich 
anznklIndigen und dabei den Beschlflsaen Rechnung zu tragen, 
die vom Sonderausschuß fIIr Ressourcenbedarf und damit zu
sammenhängende Verwaltongspxobleme des Fonds gefaSt 
wurden; 

17. ersucht den Generalsekretllr, im Benehmen mit den 
zuständigen Otganen, Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen der Generalversammlung auf 
ihrer einundfllnfzigsten Thguog einen Bericht über die 
Durcht1lhrung dieser Resolution vorzulegen, der sich schwer
l'unktmfiBig insbesondere mit der Nutzung von Sflßwasserres
sourcen sowie mit den Auswirkungen der Ergebnisse der 
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Uruguay-Runde der multilateralen Handelsverbandlungen auf 
die Nabrungsmittelproduktion, namentlich auch auf agroindu
strieDe Et?:eugnisse und die allgemeine Emlihrungssicherbelt 

. in den Entwicklungsllindero, befaßt; 

18. beschUt>lJt, in die vorläufige Tagesorduung ihrer 
einlllldfilrtfLigs Thgung unter dem Punkt "Bestandfllhige 
Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusammen
arbeit" den Unterpunkt "EmlIImmg und landwirtschaftliche 
Entwicklung" aufzunehmen. 

491104. Rohstoffe 

DIe Generalversammlung, 

92. Plerui7silvmg 
19. Dezember 1994 

inlJefat(ftigung ihrer Resolutionen 451200 vom 21. Dezem
ber 1990,47/185 vom 22. Dezember 1992 und 48/214 vom 
23. Dezember 1993 und betonend, daß es dringend notwendig 
ist, diese vo1linha1t1ich umzusetzen, 

mit Genugtuung aber die WIChtigkeit, die in der von der 
Konferenz der Vereinten Nationen aber Umwelt und Entwick
lung verabschiedeten Agenda 21' Robstofffragen im Kontext 
der bestandfllhigen Entwicklung beigemessen wird, 

unter Hinweis auf die in der Schlußakte der Ergebnisse der 
MnltiIatera1en Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde8 in 
bezog auf den Marklzugang eingegangenen Verpflichtungen 
und die Bedeu .. mg, die den ~erb ess = Iten Exportmllgllcbkeiten 
der Entwicklungsländer darin beigemessen wird, 

in der Erwllgung, daß in vielen EntwicklungsIlIndern, 
insbesondere in den afrikanischen Lllndem und den am we
nigsten entwickelten Lllndero, Exporterlöse, Arbeitspllltze, 
Ein1mmmen und Brspamisse nach wie vor in erster Linie dem 
Rohstoffsektor entspringen, der außerdem einen wichtigen 
Investitionsberei.ch darstellt und wesentlich zur Neubelebung 
von Wachstum und Entwicklung beiträgt, 

Kenntnis nehmend von der jllngsten Erhöhung einiger Roh
stoffpreise, in der Erkenntnis, daß dies möglicherweise kein 
langfristiger Trend ist, sowie in Anerkennung der Notwendig
keit besser funktionierender Rohstoffmlirkte und der Notwen
digkeit stabiler und berechenbarerer Rohstoffpreise, so auch 
der Vermeidung von exzessiven Preisschwankungen und der 
Suche nach langfristigen Lösungen fDr die Rohstoffprobleme, 

besorgt aber die Schwierigkeiten. denen sich die Entwick
lungsländer bei der F'manzierung und DurchfDhrung trag
fähiger Diversifizierungsprogrumme gegenabersehen, 

eingedenk der Notwendigkeit, daß die Entwicklungsländer, 
insbesondere die afrikanischen LIInder und die am wenigsten 
entwickelten LIInder, ihre Vnlkswirlschaften und insbesondere 
den Robstoffsektor diversifizieren, mit dem Ziel, ihre Pro
doktions-, Verteilungs- und Vermarktungssysteme zu moderni
sieren. die Produktivität zu steigern und ihre Exporterl!lse im 
Kontext des allgemeinen Preisverfalls von Grundstoffen zu 
erhöhen, 

1. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Bericht des 
CleneraIsekreti der Handels- und Entwicklungskonferonz der 
Vereinten Nationen aber die Rohstotfsituation, entwicklungs
relevante Verbindungen zwischen dem Robstoffsektor und 
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anderen Sektoren und notwendige Maßnahmen zur HmsIeIlung 
solcher Verbindungen im Kontext der Diversifizlerung43

; 

2. betont, daß die stark von Grundstoffen abhlingigen 
Entwicklungsländer auch weiterhin eine Innenpolitik und ein 
institationeDes Umfeld fördern mftssen, die eine Diversifizie
rang beglInstigen und die Wettbewerbsflihit erhöhen; 

3. erklllrt, daß flankierende internationale Politiken drin
gend notwendig sind, um das Funktionieren der Rohstoft
märkte durch effiziente und transparente Preisbildungsmecha
nismen, namendich Robstoftbörsen, und durch die Hemnzie
hung von Instrumenten zur Risikobegrenzung bei Rohstoft
preisfluktuationen zu verbessern; 

4. stellt fest, daß die EntwickIungsllinder, insbesondere 
die rohstoffabhlingigen Entwicklungsländer, die Notwendig
keit .stabiler und berechenbarerer Rohstoffpreise zum Aus
druck gebracht haben; 

5. unteTsI1ekhI die WIChtigkeit der Rohstoffdiversifizie
rang als Mittel zur Erhöhung der Exporterl!lse der Entwick
lungsländer und zur Vetbesserong ihrer Wettbewerbsfllhigkeit 
tro1Z anbaJtender PreIsinstabilit bei einigen Grundstoffen und 
der allgemeinen Verschlechterung der Austauschverhllltnisse; 

6. fordert die entwickelten LIInder nackdrfJcIdIch aqf, die 
Bemühungen, die die Entwicklungsländer, insbesondere die 
afrikanischen LIInder, zur Rohstoffdiversifizierung unterneb
men, auch weiterhin zu unterstiltzen, indem sie ihnen unter 
anderem lf'1:!mjsche und finauzieDe Hilfe fDr die Vmbeteitungs
phase ihrer Rohstoffdiversifizierungspgrumme gewäbren; 

7. wiederholt, wie wichtig es ist, den Beitrag des Roh
stoffsektors zum Wo:tschaftswachstum und zu einer bestand
fIlbigen Entwicklung in den rohsIoft'abhängigen Entwicklungs
ländern zu maximieren, und betont in dieser Hinsicht unter 
anderem, 

a) daß ein entsprechendes innerstaatliches und ein gün
stiges internationales Umfeld fDr eine erfolgreiche Diversifi
zierung und die Herstellung entwicklungsrelevanter Verbin
dungen zwischen dem Rohstoffsektor und anderen WJrt. 
schaftssektoren sowie fDr den Zugang zu den Märkten un
verzichtbar ist; 

b) daß handelsvetzenende Politiken und Praktiken, na
mentlich tariflIre und nichttarifllre Hindernisse, progressive 
Zölle und Wettbewetbsbinde die Fäbigkeit der Entwick
hmgsländer zur Exportdiversifizlerung und zur erforderlichen 
Umstrukturierung ihres Robstoffsektors beeinträchtigen; 

c) daß die Ausweitung des SIId-SIId-Rohstoffbandels 
Möglichkeiten fDr intersektorale Verbindungen innerha1b der 
exportierenden LIInder und zwischen diesen bietet; 

d) daß es notwendig ist, Forschung und Entwicklung zu 
fördern, Jnfrastruklur und Untersti1tzungsdienste bereitzustel
len und zu Investitionen lIIlZUnIgeII, so auch zur GrIIndung von 
Gemeinscbaftsunternehmen in den Entwicklungsländern, die 
im Robstoft'sektor und roIJstoff\IetwLei.enden Sektor tIIIig sind; 

8. betont, daß es wichtig ist, daß die Entwicklungsländer 
einen beträchtlichen ThiI ihrer Rohstoffe weiter\'erarbeilen, 
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